
 

 

 

 

 

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 

München 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: 

[6518f57777aef011b54d9f485d37511d] 

ISIN: DE0001262152 

 

Einladung zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

 

26. Februar 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) 

(Einlass ab 9:30 Uhr (MEZ)) 

im  

Konferenzzentrum München, 

Hanns-Seidel-Stiftung, 

Lazarettstraße 33, 

80636 München 

 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

 



 

 

Tagesordnung 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024/2025 und des Lageberichts 

der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 
2024/2025 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands 
zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a S. 1 HGB 

 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG 
festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. Ab 
Einberufung der Hauptversammlung sind die Unterlagen über unsere Internetseite  
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 
zugänglich. Alle vorzulegenden Unterlagen werden dort auch während der 
Hauptversammlung zugänglich sein und in der Hauptversammlung erläutert. 

 
2. Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 zur Erörterung 
 

Vorstand und Aufsichtsrat haben jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und der 
Hauptversammlung zur Billigung oder Erörterung vorzulegen. Vorstand und 
Aufsichtsrat haben einen Vergütungsbericht über die im Geschäftsjahr 2024/2025 
jedem Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete 
Vergütung erstellt. Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit 
einem Prüfungsvermerk versehen. Da die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft 
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB die Voraussetzungen des § 120a Abs. 5 AktG erfüllt, 
wird der Vergütungsbericht der Hauptversammlung nicht zur Beschlussfassung über 
die Billigung, sondern unter eigenem Tagesordnungspunkt zur Erörterung vorgelegt. 
Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 2 ist deshalb 
nicht erforderlich. 
 
Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2024/2025 und der Vermerk über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer sind von 
der Einberufung der Hauptversammlung an und während der Hauptversammlung auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 

zugänglich. 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2024/2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2024/2025 einzeln Entlastung zu erteilen.  
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2024/2025 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen. 

 
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2025/2026 

http://www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
http://www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung


 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die neo CM Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Regensburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2025/2026 zu wählen.  
 

6.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung 

 

a) Die in § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Ermächtigung des 
Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 20. Januar 2026 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 
EUR 3.104.966,- gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 
3.104.966 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2021) wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des 
unter nachfolgenden Ziffern beschlossenen neuen genehmigten Kapitals 2026 
aufgehoben. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. 
Februar 2031 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis 
zu insgesamt EUR 3.104.966,00 durch Ausgabe von bis zu 3.104.966 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2026). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise 
eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem 
nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 
 

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der 
Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 
Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 
Gesellschaft erfolgt; 

 
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 
- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren 

Tochtergesellschaften ausgegebenen Options- und / oder Wandelschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen 
würde. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang 
der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital jeweils 
anzupassen. 
 



 

 

c) § 5 Abs. 1 der Satzung wird entsprechend den vorstehenden Beschlüssen wie folgt 
neu gefasst: 

 

"1. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
25. Februar 2031 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach 
um bis zu insgesamt EUR 3.104.966,00 durch Ausgabe von bis zu 3.104.966 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Dabei ist den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche 
Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen 
Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 
 
- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung 

der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich 
der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des 
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 
- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 
beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der 
Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 
- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und 

ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts zustehen würde. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 
Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 
jeweils anzupassen.“ 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungs-
punkt 6 
  

Durch den Beschluss unter Tagesordnungspunkt 6 wird die bestehende Ermächtigung 
zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2021) aufgehoben und durch 
eine neue fünfjährige Ermächtigung ersetzt. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird 
der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des genehmigten Kapitals die 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen 
anzupassen. Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre 



 

 

grundsätzlich ein Bezugsrecht, wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht gewährt werden 
kann. Es ist jedoch vorgesehen, das Bezugsrecht der Aktionäre in nachfolgenden Fällen 
auszuschließen: 
 

- Der Vorstand soll ermächtigt werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. Für die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen sind ausschließlich technische 
Gründe maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vorstand im Einzelfall ermöglicht 
werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen. Dies erleichtert die Abwicklung 
von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. Der mögliche 
Verwässerungseffekt ist auf Grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.  

 
- Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn 

die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder 
von Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 
Beteiligungen) oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von 
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden. Diese Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus Genehmigtem Kapital soll 
der Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile sowie Forderungen gegen 
die Gesellschaft gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder 
sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. Die Gesellschaft 
hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme 
flexibler und liquiditätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die 
Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte Angebote oder 
sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt und 
der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Die Ermächtigung 
erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen 
sogenannter „share deals“, d. h. durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, sowie 
auf den Erwerb im Rahmen sogenannter „asset deals“, d. h. die Übernahme eines 
Unternehmens oder Unternehmensteils mittels Erwerb der sie bestimmenden 
Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und Ähnlichem. Die 
Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe 
von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass 
eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den 
vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht 
von der nur einmal jährlich stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung 
unmittelbar beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen 
Hauptversammlung für jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus 
Kosten- und Zeitgründen nicht praktikabel. Um auch in solchen Fällen kurzfristig 
handlungsfähig zu sein, liegt es im Interesse der Gesellschaft, das Grundkapital 
durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gegen Sacheinlagen zu erhöhen. 

 
- Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, bei einer Barkapitalerhöhung das 

Bezugsrecht auszuschließen, wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % 
des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Diese 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen gibt 
dem Vorstand die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen 
Regelung. Das Volumen der Ermächtigung entspricht 20 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige Aktienplatzierung 
unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse und führt in der Regel zu 
einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit 
Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts kein 



 

 

Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. 
Der Vorstand soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, 
die für die zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der 
Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu können. 
Dadurch, dass der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich 
unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen 
Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am 
Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner 
Beteiligungsquote Aktien am Markt zu annähernd gleichen Bedingungen erwerben, 
wie sie die Emission vorsieht. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an 
dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende 
Platzierung der neuen Aktien bemühen. 

 
- Zudem soll der Vorstand ermächtigt werden, den Inhabern der von der Gesellschaft 

und ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
zustehen würde. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist nicht zuletzt deshalb 
erforderlich und angemessen, um die genannten Personen in gleichem Maße wie 
Aktionäre vor Verwässerung ihrer Rechte zu schützen. Durch den 
Bezugsrechtsausschluss kann den Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten 
bzw. Wandlungspflichten so ein Bezugsrecht auf neue Aktien in gleicher Weise 
gewährt werden, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihrem Umtausch- oder 
Optionsrecht vor der Durchführung der Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten. 
Die Inhaber werden mit anderen Worten behandelt, als seien sie bereits Aktionär. 
Hierdurch wird vor allem eine Platzierung von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen am Kapitalmarkt erleichtert. 

 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser 
Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der 
Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei jeweils vom Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
festgelegt. 

 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

 

Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesellschaft gemäß 
§ 71 Abs.1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer 
besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die 
Ermächtigung ist auf eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals 
des im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung oder – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
beschränkt. Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des Handels in eigenen 
Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 25. 
Februar 2031. 



 

 

b) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der 
Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

 

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem 
Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs (XETRA-
Handel oder vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien gleicher 
Ausstattung um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

 
bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der 

Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10% über- oder 
unterschreiten. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.  

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, 
die auf Grund dieser Ermächtigung erworben wurden, neben der Veräußerung 
durch Angebot an alle Aktionäre oder der Veräußerung über die Börse  

 

aa) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb 
von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 
sowie beim Erwerb von Forderungen gegen die Gesellschaft als 
Gegenleistung anzubieten;  

 
bb) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an 

Dritte abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten. Beim Gebrauchmachen 
dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund 
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;  

 
cc) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur 
Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren 
ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 
Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft 
eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen 
Aktien beschränkt werden.  

 
Vorstehende Ermächtigungen, die die Verwendung der erworbenen eigenen 
Aktien betreffen, können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder 
gemeinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene 
eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den 
vorstehenden Ermächtigungen unter lit. aa) und bb) verwendet werden. Der 
Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des 
Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie 
entfallenden Betrag des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die 
Aktien gezahlt wurde, jeweils unterrichten.  

 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 
2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 7 
 



 

 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf Grund einer 
Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres 
Grundkapitals zu erwerben. 
 
Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen 
Zeitraum von 5 Jahren beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die Lage 
versetzt werden, eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10 % 
des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG gestattet es, über den typischen Fall des Erwerbs und der Veräußerung über die 
Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung vorzunehmen. 
Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.  
 
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 
eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes 
Kaufangebot zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 
zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den 
durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung eines öffentlichen Angebots um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  
 
Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die 
Verwendung der erworbenen Aktien beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in 
die Lage versetzen, im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Belange der 
Aktionäre flexibel auf die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. 
So kann der Vorstand die eigenen Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre wieder veräußern. Der Vorstand soll aber auch in die Lage versetzt werden, 
die erworbenen Aktien außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären zum Kauf 
anbieten zu können. Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen werden, 
eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen, für den 
Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft als 
Akquisitionswährung verwenden zu können, ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten 
Kapital schaffen zu müssen, was zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre 
führen würde. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft 
verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um derartige 
sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ohne Belastung der Liquidität der 
Gesellschaft ausnutzen zu können.  
 
Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an 
einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert, dürfen die Aktien entsprechend der Regelung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs 
der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird 
dem Interesse der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer 
Beteiligung Rechnung getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es der 
Gesellschaft zu ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft 
dienende Beteiligungsnachfragen finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren zu 
können.  
 
Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworbenen 
eigenen Aktien können von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung eingezogen werden. Die Einziehung führt zu einer Herabsetzung 
des Grundkapitals. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung 
der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch 
ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich 
wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit 



 

 

Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der 
eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische 
Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft.  
 
Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der 
Ermächtigung informieren. 

 
 

Teilnahmebedingungen 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 4 
und 5 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 
anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung 
des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen. 
 
Zum Nachweis reicht ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch den 
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages 
vor der Versammlung, also auf den Geschäftsschluss des 4. Februar 2026, 24:00 Uhr 
(MEZ) („Nachweisstichtag“), zu beziehen. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis zum 
Ablauf des 19. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), über einen der folgenden Kontaktwege 
zugehen: 
 
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Deutschland 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber 
noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es 
sei denn, er hat sich vom Vorbesitzer, welcher die Aktien zum Nachweisstichtag noch gehalten 
hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.  
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
 
Der Aktionär kann sein Stimmrecht sowie seine sonstigen Rechte in der Hauptversammlung 
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall 
einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des 
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Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform.  
 
Für die Bevollmächtigung von Intermediären, Stimmrechtsberatern, Aktionärsvereinigungen 
oder sonstigen geschäftsmäßig Handelnden (Bevollmächtigung gemäß § 135 AktG) gelten 
besondere gesetzliche Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Aktionäre, die eine 
Vollmacht nach § 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, sich mit dem zu 
Bevollmächtigenden über das Verfahren und die Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Ein Formular gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 5 des WpHG, das für die Erteilung einer Vollmacht 
verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, die den Aktionären 
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses 
steht auch unter  
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 
vorweist. Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren 
Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten 
stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische 
Übermittlung, zur Verfügung: 
 
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Deutschland 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptversammlung 
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich anmelden und den Nachweis des 
Anteilsbesitzes führen. Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten sie weitere Informationen zur 
Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Dieses steht auch unter 
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 

 
zum Download zur Verfügung. Soweit die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des 
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung 
von Anträgen entgegen.  
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Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr 
Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollten aus organisatorischen Gründen spätestens bis 
zum 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft 
unter der im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“ 
genannten Postadresse oder E-Mail-Adresse für die Übermittlung der Vollmachtserteilung 
eingehen. Die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt als Widerruf bereits 
erteilter Weisungen. 
 
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 
erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch 
in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
 
Verfahren für die Stimmabgabe bei Briefwahl  
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre 
Stimmen durch Briefwahl abgeben. Hierzu kann das auf der Eintrittskarte abgedruckte 
Formular verwendet werden. Das Briefwahlformular erhalten die Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung 
zugeschickt wird. Dieses steht auch unter 
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 

zum Download zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass auch zur Abgabe von 
Briefwahlstimmen eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes 
erforderlich sind. 
 
Briefwahlstimmen können bis zum 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), unter der 
vorgenannten, im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“ 
angegebenen Adresse erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die persönliche Teilnahme 
an der Hauptversammlung gilt ebenfalls als Widerruf bereits abgegebener Briefwahlstimmen. 
 
Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht mit Weisungen an von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. 
Wenn Briefwahlstimmen oder Vollmacht mit Weisungen an von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen eingehen, werden erteilte 
Briefwahlstimmen oder Vollmachten/Weisungen in folgender Reihenfolge berücksichtigt:  
1. per E-Mail und 2. in Papierform eingehende Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten/ 
Weisungen. 
 
Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den Hinweisen, auf dem mit der Eintrittskarte 
übersandten bzw. auf der Internetseite verfügbaren Formular entnehmen. 
 
Angabe der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG  
 
Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 
zurzeit 310.497 Aktien) oder einen anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies ent-
spricht zurzeit 500.000 Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen 
müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher 
Zugangstermin ist also der 26. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ). Später zugegangene Ergän-
zungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft zu richten. Wir bitten, folgende Adresse zu verwenden: 

http://www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung


 

 

 
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 
- Vorstand - 
Elsenheimerstraße 57 
80687 München 
Deutschland 
 
Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie 
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderli-
chen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 
den Antrag halten werden. 
 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentli-
chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der 
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 
 
Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvor-
schlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der 
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage vor der Versammlung, 
d.h. spätestens bis zum 11. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), an folgende Adresse zu richten: 
 
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 
Hauptversammlung 
Elsenheimerstraße 57 
80687 München 
Deutschland 
Fax: +49 (0)89 741 19 - 599 
E-Mail: ir@bs-ag.com 
 
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht. 
 
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge 
von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige 
Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter 
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 

veröffentlichen.  
 
Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen 
jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen 
braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen 
Aufsichtsratsmitglieder oder Abschlussprüfer enthält und bei vorgeschlagenen Aufsichtsrats-
mitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten beigefügt sind. Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländi-
schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nur dann berücksichtigt, wenn sie während der 
Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-
sammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten 
auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt un-
berührt. 
 
Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG  
 
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch 
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 
zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die 
Lage des B+S Banksysteme-Konzerns und der in den B+S Banksysteme-Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen.  
 
Nach § 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der Versammlung ermäch-
tigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist ins-
besondere ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen 
zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einen einzelnen Tagesord-
nungspunkt oder für einen Redner zu setzen. Die zeitlichen Beschränkungen müssen ange-
messen sein. 
 
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 
AktG finden sich auch unter der Internetadresse 
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 
 
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 
machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite  
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 

abrufbar. 
 
Vergütungsbericht 
 

Dieser Vergütungsbericht fasst die Grundsätze und Grundzüge der Vergütungssysteme für 
den Vorstand und für den Aufsichtsrat der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft zusammen, 
wie sie von der Hauptversammlung am 9. Februar 2023 bzw. am 9. Dezember 2024 gebilligt 
wurden. Der Bericht berücksichtigt die Anforderungen des § 162 AktG und gibt Auskunft über 
die im Geschäftsjahr 2024/2025 gewährte und geschuldete Vergütung für die Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrates. 
 
Der Vergütungsbericht wurde von Aufsichtsrat und Vorstand erstellt. Der Bericht und der 
gesonderte Vermerk nach § 162 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft 
veröffentlicht. 
 

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
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Informationen zum Datenschutz  
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail- 
Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. 
die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Da-
nach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflich-
tet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist 
die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. 
Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung 
anmelden.  
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten:  
 
B+S Banksysteme AG 
Elsenheimerstraße 57 
80687 München 
Deutschland 
Fax: +49 (0)89 741 19 - 599 
E-Mail: datenschutz@bs-ag.com 

 
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-
ben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Ge-
sellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptver-
sammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienst-
leister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhal-
ten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 
notwendig ist.  
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.  
 
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verar-
beiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten 
bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Auf-
bewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). 
Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns überge-
bene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: 
 

datenschutz@bs-ag.com 
 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde. 
 
Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:  
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B+S Banksysteme AG 
Elsenheimerstraße 57 
80687 München 
Deutschland 
Tel.: +49 (0)89 741 19 - 0 
E-Mail: datenschutz@bs-ag.com 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft EUR 6.209.933,00 und ist eingeteilt in 6.209.933 auf den Inhaber lautende Stückaktien 
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Jede Aktie ge-
währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 6.209.933. Die Gesellschaft hält im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.  
 
 
München, im Januar 2026 
 
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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